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150 MITTEILUNGEN über TEXT IL-INDUSTRIE

H Firmen-IVachrictitefi H
X X
Klïnstsei(fe-Tecfenik A.-G., Schwanden. Unter dieser Firma

hat sieh eine Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer ge-
gründet. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Ver-
wertung von Patenten und Fabrikationsverfahren für die Her-
Stellung von Kunstseide, und für die Verwertung von Textilfasern
im allgemeinen für alle denkbaren Anwendungsmöglichkeiten. Das
Aktienkapital der Gesellschaft ist auf 100,000 Fr. festgesetzt. Ein-
ziges Mitglied des Verwaltungsrates ist zurzeit Dr. jur. Siegfried
Rieser, Rechtsanwalt, von und in Zürich.

Gummibandwaren-Fabrik A.-G. Zürich. Unter dieser Firma-
bezeichnung bildete sich eine Aktiengesellschaft zum Zwecke der
Fabrikation und des Vertriebes von Hosenträgern und ähnlichen
Artikeln, sowie zur Ausübung aller industrieller und kaufmänni-:
scher Transaktionen, die damit zusammenhängen. Das Aktien-
kapital beträgt 60,000 Fr. Als Verwaltungsrat und. zugleich als
Direktor ist ernannt: Ferdinand Hüttner, Kaufmann, von Zürich,
in Zürich 4.

Texlilfaser-Import A.-G. Glarus. Zweck dieser neuen Aktien-
gesellschaft ist der Import und Export, sowie der Handel in Roll-
Stoffen der Textilindustrie für eigene und fremde Rechnung, sowie
die Beteiligung an Unternehmungen der Textilbranche im' In- und
Ausland. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 250,000 Fr.
Der Verwaltungsrat besteht aus Karl Ludwig Bollschweiler, Kauf-
mann, von Tegernau (Deutschland), in Glarus, Dr. jur. Franz
Nager, Kaufmann, von Realp (Uri), in Zürich, und Dr. jur. Rudolf
Gallati, Rechtsanwalt, von und in Glarus. Das Rechtsdomizil der
Gesellschaft befindet sich bei Dr. jur. Rudolf Gallati, in Glarus.

Verband zürch. Seideinfärbereien, Arbeitgeberverband Schweiz.
Seiden-Hilfs-Industrieller (A. S. H. I.), Verband Schweiz. Stück-
färbereien 'und Appreturen ganz- und halbseidener Gewebe (S. S.

V.), Schweiz. Seidenstoff-Ausrüster-Verband (S. A. V.), und Ver-
band Schweiz. Seidendruckereien, in Zürich 8. Die Zeichnungs-
berechtigten dieser Genossenschaften, als Dr. Gustav Hürlimann,
Präsident, und Rudolf Bodmer, Geschäftsleiter, dieser nunmehr
wohnhaft in Freienbach' (Schwyz), führen anstelle der bisherigen
Kolfektivunterschrift nunmehr Einzelunterschrift. Sodann hat der
Vorstand Einzelprokura erteilt an Dr. jur. Rudolf Bodmer.

Baumann, Streuli & Co. A.-G. Zürich. Aus dem Verwaltungsrat
sind ausgeschieden: Emil Hurter und Dr. Emil Streuli. Neu wurde
in den Verwaltungsrat gewählt: Hans C. Bodmer, Kaufmann.

"Wm. Schweder & Co. A.-G., in Zürich. In der außerordent-
liehen ' Generalversammlung haben die Aktionäre dieser Gesell-
schaft die Erhöhung des Kapitals von bisher Fr. 1,000,000 auf
Fr. 2,000,000 beschlossen.

Jean Aèbi & Co., vorm. A. Steiner-Schweizer, Rohseide, in
Zürich. An Joseph Koch wurde Einzelprokura erteilt. Der Korn-
ma.nditär Dr. Adolf Steiner-Schweizer hat seine - Kommanditbetei-
ligung auf Fr. 150,000 erhöht.

•Färbereien Schetty A.-G., in Basel. Der bisherige • Präsident
des- Verwaltungsrates, Albert Sch-etty-Haberstich, ist infolge Todes
ausgeschieden. Als Präsident des Verwaltungsrates wurde ge-
wählt: Werner Schetty-Strübin, Färbereidirektor.

Die Firma Carl Bianchi, Rohseide, in Zürich 2, erteilte Kol-
lektivprokura an Alfred Wyß und Eduard Crosina.

Seidenstoffwebereien vorm. Gebr. Näf A.-G., in Zürich' 2. Aus
dem Verwaltungsrat dieser Aktiengesellschaft ist Carl Lüthi in-
folge Todes ausgeschieden. Das bisherige VerwaltungsratsmiU
gli-ed, George William Syz, fungiert nun als Vizepräsident; neu
wurde in den Verwaltungsrat gewählt: Prof. Dr. Karl Henschen-
Näf, Arzt.

Personelles !>:<>\ '*'/
Ein Jubilar der Textilindustrie. Der Konservator der Staat-

liehen Gew-ebesammlung und Lehrer an der Preußischen höheren
Fachschule für Textilindustrie in Krefeld, Prof. Paul Schulze, voll-
endete am 4. August d. J. sein 70. Lebensjahr. Geboren in

Berlin, wo er seine Studien am dortigen, damals Königlichen
Kunstgewerbemuseum machte, wurde er vom Staate vor nunmehr
41 Jahren nach Krefeld in die Stellung gesandt, die er in
voller geistiger Frische und körperlicher Rüstigkeit noch heute
inn-e hat. Es ist ihm gelungen, die Gewebesammlung in Krefeld

zu' einer der bedeutendsten ihrer Art auszubauen. Sie dient
der Textilindustrie als wertvolles Anregungsmittel. Als Lehrer
der genannten Schule hat er in den langen Jahren seiner Tätig-
keit viele Hunderte von Schülern in die Geheimnisse der Textil-
kunst eingeweiht. Viele von ihnen befinden sich heute im In-
und Auslande in führenden Stellungen und dürften sich gerne
ihres alten Lehrers erinnern. Prof. P. Schulze ist ferner der
Gründer der Fachschrift „Seide", deren redaktionelle Leitung
er seit bald 30 Jahren besorgt.
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Umschreibung des Begriffs „Angestellter". & Das Schwei-
z-erisch-e Recht (Obligationenrecht und Fabrikgesetz) behandelt
Angestellte und Arbeiter verschieden, ohne aber eine Unter-
Scheidung zwischen den beiden Arten von Dienstnehmern zu
geben. Der Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen- und
Metallindustrieller hat sich aus internen Gründen mit dieser An-
gel-egenheit näher befaßt (vergl. 18. Jahresbericht dieses Ver-
bandes) und sein -Sekretariat hat eine Anzahl Großfirmen darüber
befragt, wie sie in ihrem Betriebe die Grenze zwischen Ange-
stellten und Arbeitern ziehen. Die Umfrage hat eine Abklärung
in dem Sinne gebracht, daß überall alle im Monats- oder Jahres-
gehalt stehenden Bediensteten als Angestellte und alle im Stun-
d-enlohn stehenden als Arbeiter betrachtet werden. Daneben be-
steht da und dort auch eine dritte Kategorie, die Zwischenstufe
der Hilfsangestellten", die pro Woche oder pro ,14 Tage bezahlt
werden. Es erwies sich aber, daß diese Hilfsangestelït-en keine
bedeutende Gruppe sind. Der Zahl nach machen sie etwa 15o/o
aller Angestellten aus und werden bei der Mehrzahl der Firmen
sowohl hinsichtlich der Ferienordnung als auch der Militär-
di-enstv-ergütung als Arbeiter eingereiht. Eine Besonderheit bilden
die Hilfsmeister zweier größeren Firmen, die nicht Monatslohn
erhalten, sondern pro vierzehn Tage bezahlt werden. Der V-or-
stand des Arbeitgeberverbandes schweizerischer Maschinen- und
Metall-Industrieller vertrat die Auffassung, man sollte sich wegen'
dieser Ausnahme nicht von einer klaren Definition abhalten
lassen, weshalb beschlossen wurde, als Angestellte nur Dienst-
nehmer zu betrachten, die im Jahres- oder Monatssalär stehen.

Dieser Beschluß hat natürlich außerhalb des genannten Ver-
bandes keine rechtliche Tragweite. Im Jahresbericht wird jedoch
beigefügt, daß es nichts schaden könnte, wenn er darüber hinaus
praktische Bedeutung bekäme, indem eine -extensive Auslegung
des Begriffs „Angestellter" nicht empfehlenswert erscheine. Der
Kreis der Angestellten sollte nicht dadurch erweitert werden, daß
man ihnen Leute zurechnet, die nach Art ihrer Ausbildung und
Beschäftigung zum Kreise der Arbeiter gehören. Zu den best-
qualifizierten Arbeitern gerechnet zu werden, wird den in Frage
stehenden Dienstnehmern wenigstens so erwünscht sein, als zu
einer untern Schicht von Angestellten zu gehören.
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Gesellschaft zur Förderung
des gewerblichenUaterrlchts fûrAngehörige

der Basler 'Bandimdustrie.
Der vor kurzem erschienene Jahresbericht über das XVIII.

Vereinsjahr 1023/1924 gibt uns über die lehrreiche und wertvolle
Tätigkeit dieser Gesellschaft interessante Aufschlüsse. Trotzdem
die Basier Bandindustrie auf ein Alter von einigen Jahrhunderten
zurückblicken kann, waren die Bemühungen, in den altehrwürdigen
Rheinstadt eine Webschule zu errichten, -bis heute stets ohne
positiven Erfolg. Um diese Lücke auszufüllen, haben sich vor nun-
mehr bald zwei Jahrzehnten eine kleinere Schar uneigennütziger
Männer zusammengetan, um Fachkurse für den jungen Nachwuchs
in der Industrie durchzuführen.

Im vergangenen Vereinsjahre wurden insgesamt sechs Kurse
mit total 84 Teilnehmern durchgeführt. Die Kurse I und II be-
fassen sich mit den Grundlagen für den technischen Aufbau der
Bandmuster: Bindungslehre, Materiallehre und Stuhlkenntnis. Die
beiden Kurse, welche sich über das ganze- Jahr erstrecken, wurden
von 32 Schülern im Sommer- und 30 im Wintersemester besucht.
Kurs II im Wintersemester, der sich mit der Bindungslehre und
Dekompositiou zusammengesetzter Gewebe befaßt, wurde von 29
bezw. 26 Schülern absolviert. Kurs III, wieder ein Jahreskurs,
bringt eine weitere Steigerung; im Sommersemester beteiligten
sich 24 bezw. 22 Schüler am Unterricht über Armuregewebe,
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